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VST ALLGEMEINER ANTRAG

Allgemeine Angaben

Titel der Veranstaltung, Aktion oder Sache . . . .

Gerichtet an (Organisation + ggf. Untergruppe) . . .

Datum der Antragstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antragsteller:in (Person + Organisation) . . . . . . . .

Beschreibung der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache

Wesentliche Angaben wie Inhalt, Ziel des Projekts, beteiligte Gruppen:

Genehmigung

Kommentar:

Datum & Unterschrift: Vorsitz des angefragten Gremiums Name in Druckschrift

[Zwischenstand speichern] [Drucken „als PDF“]


	title: Bewirtung
	gerichtetan: StuRa
	datum: 03.12.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der StuRa beschließt folgende verbindliche Regelung für Bewirtung:

§1 Grundsatz
(1) Bewirtung aus Mitteln der Verfassten Studierendenschaft ist grundsätzlich untersagt.
(2) Ausnahmen bestehen ausschließlich in den in diesem Beschluss ausdrücklich genannten Fällen.
(3) Es dürfen ausschließlich Aufmerksamkeiten bereitgestellt werden, keine vollständigen Mahlzeiten.
(4) Weitere Bewirtungen außerhalb dieser Ausnahmen sind ausgeschlossen.
(5) Wasser oder Kaffee fallen nicht unter diesen Beschluss
 
§2 Zulässige Ausnahmen
(a) Externe Sitzungen 
     Bewirtung ist zulässig, aber bindend am „50+1“-Prinzip.

(b) Arbeitsintensive Einsätze (z. B. Auf- und Abbau größerer Veranstaltungen, Abschlussarbeiten zum Semesterende)
     Bewirtung in angemessenem Umfang zulässig. Maximalwert: 7 € pro Person.

(c) StuRa-Sitzungen
     Einfache Verpflegung darf bereitgestellt werden. Maximalwert: 10 € pro Person.

(d) AStA-Sitzungen (Präsenz) 
     Es sind nur Sitzungen des AStA gemeint keine Campus-ASten-Sitzungen
     Aufgrund fehlender Aufwandsentschädigungen ist Bewirtung möglich.
     Maximalwert: 10 € pro Person.

(e) Mitgliedergewinnung und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Infostände, Kennenlernformate, Campusaktionen, „Meet & Eat“)
      Verpflegung zur Ansprache und Gewinnung neuer Mitglieder zulässig. Maximalwert: 5 € pro Person.

§3 Dokumentation
(1) Die Dokumentation der Bewirtung erfolgt im Rahmen des Kostenrückerstattungsantrags.
(2) Der Antrag muss mindestens enthalten:
      Anlass der Bewirtung, Datum und Art der Veranstaltung, Teilnehmerkreis bzw. Beteiligte, 
      Gesamtbetrag und wenn möglich Betrag pro Person
(3) Unvollständige Angaben können zur Ablehnung des Antrags führen.
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